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Leitfaden für Inbetriebnahme der KWV durch die Gemeinde 

 
 
Schritt 1: 
Terminvereinbarung mit Wasserwart (0664/2423860) mind. 1 Tag vor Umbauarbeiten durch 
Installateur 
 
Schritt 2: 
Umbauarbeiten durch Installateur (Druckminderer nach Wasserzähler) 
 
Schritt 3:  

• Spülung des Hausanschlusses durch Wasserwart  

• Zählerablesung durch Wasserwart (Abrechnung Kanal) 

• Einbau Zähler durch Wasserwart (Verrechnung Kanal + Wasser) 
 
Schritt 4: 
Inbetriebnahme Schieber durch Wasserwart 
 
 

 
 

 
Anschluss auf Bestandleitung 

 
 

❖ Druckprotokoll bei Leitungen, die älter als 5 Jahre sind, durch Installateur durchführen 
lassen (nur auf PE Schlauch möglich) 
 

❖ Vor Wasserzähler darf nur PE Schlauch (Kunststoff oder Edelstahl) verwendet werden 
(Druckminderer erst nach Wasserzähler montieren) 
 

❖ 1.   Spülung Hausanschluss Wasserwart 
2. Zählerablesung Wasserwart (Abrechnung Kanal) 
3. Einbau Zähler durch WW ab diesem Zeitpunkt (Verrechnung Kanal + Wasser) 

 
❖ Inbetriebnahme Schieber durch Wasserwart 

 
❖ Erklärung und Druckprotokoll bei Gemeinde abgeben 
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